
Beschluss der 12. Landessynode  
der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck  

vom 25. April 2015 
 
 

  
 
 
 
 
 
Der Antrag aus der Kreissynode Kirchhain 
 
 Änderung des Finanzzuweisungsgesetzes ab dem Doppelhaushalt 2016/2017 
 
wird an den Rat der Landeskirche verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


